
 

 

 

Weisung 201903013 vom 27.03.2019 – Änderung der 
Fachlichen Weisungen zu § 52a Sozialgesetzbuch 
Zweites Buch (SGB II) 

Laufende Nummer:  201903013 

Geschäftszeichen:  GR 11 – II-1507 

Gültig ab:  27.03.2019 
Gültig bis:  unbegrenzt 

SGB II:  Weisung 
SGB III:  nicht betroffen 
Familienkasse:  nicht betroffen 

 
Die Fachlichen Weisungen zu § 52a Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) wurden 
überarbeitet und an die geltende Rechtslage angepasst. 

1. Ausgangssituation 
Neben redaktionellen Änderungen ist im Wesentlichen eine Anpassung an die geänderten 
Rechtsvorschriften für die Übermittlung von Meldedaten und Daten aus dem 
Ausländerzentralgesetz notwendig. 

2. Auftrag und Ziel 
Um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen, eine bundesweit gleichwertig hohe 
Qualität und Rechtmäßigkeit der Leistungserbringung der gemeinsamen Einrichtungen 
sicherzustellen, wird mit der Veröffentlichung der Fachlichen Weisungen die 
Verfahrensweise in Bezug auf die genannten Neuregelungen verbindlich geregelt. 

Die BA erlässt in Abstimmung mit dem BMAS angepasste Fachliche Weisungen zu § 52a 
SGB II. 

3. Einzelaufträge 
entfällt  



 

 

 

 

4. Info 

Die geänderten Fachlichen Weisungen stehen im Intranet/Internet zur Verfügung. 

5. Haushalt 
entfällt 

6. Beteiligung 
entfällt 

gez.  
Unterschrift 
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